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An den 
Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 
Parlament 
Wie n 1 .. 

If86/AB 

1976 ... 07" 1 4 
zu tf2'1/J 

Auf die AnfrF,ge der Abgeordneten Dr" li'eurstein und Genossen 
vom 20. 11ai 1976, Nro 427/J ~ betro Gewährung der Schulfahrt
beihilfe an verheiratete Studenten, beehre ich mich mitzu
teilen: 

Das Farnilienlastenau'sgleichsgesetz 1967 stellt die staatlic::p. 
Förderung unmittelbar auf die einzelne Familie ab; dies geschieht 
übereinst,immend mit dem international anerkannten Begriff des 
Familienlastenausgleiches .. I'1it der Verehelichung gründet aber 
eine Person eine eigene Familie und scheidet damit aus der bis
herigen Familie aus 0 Dementsprechend sieht das Familienlasten
ausgleichsgesetz 1967 vor, daß einer Person für eine andere, 
verheiratete Person grundsätzlich weder Facilienbeihilfe noch 
Schulfahrtbeihilfe gewährt wirdo Der Verfassungsgerichtshof 
hat übrigens die Bestimmung des'Familienlastenausgleichsgesetzes 
1967, wonach für verheiratete Kinder kein Anspruch auf Familien
beihilfe besteht,als verfassungsrechtlich Unbedenklich erklärt. 

Da die Gewährung der Familienbeihilfe und der Scnulfahrtbeihilfe 
für Kinder, die bere.its verheiratet sind, überdie$ nicht unproble
matisch ist - es würde insbesondere dem Gleichheitsgrundsatz 
widersprechen, wenn man nur die verheirateten Studenten begünsti-
gen wollte,- stehe ich einer Novellierung des Familienlastenaus
gleichsgesetzes 1967 im Sinne der Anfrage ablehnend gegenüber. 
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